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Dienstzeiten-Schlüsselkatalog (DZSK) 

 

 07000  Beamtendienstzeit (§ 7) 

 07051  Beurlaubung ohne Dienstbezüge (§7, §10) 

 07052  Elternzeit / Erziehungszeit (§7, §10) 

 07053  begrenzte Dienstfähigkeit (§7) 

 09000  Berufsmäßiger und nicht berufsmäßiger Wehrdienst (§ 9) 

 09002  Zivildienst (§ 9) 

 10010  Privatrechtliches Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst (§ 10) 

 12010  Vorgeschriebene Ausbildung (§ 12) 

 12020  Vorgeschriebene hauptberufliche Tätigkeit (§ 12) 

 12030  Fach-/Hochschulausbildung (§ 12) 

 12040  Förderliche Zeiten Vollzugsdienst (§ 12) 

 62010  Professur: Mitglied Lehrkörper Hochschule (§ 62) 

 62020  Professur: Promotionszeit (§ 62) 

 62030  Professur: Habilitationszeit/Juniorprofessor (§ 62) 

 62041  Professur (FH): hauptberufliche Tätigkeit (§ 62) 

 62042  Professur: hauptberufliche Tätigkeit bis 5 Jahre (§ 62) 

 62043  Professur: hauptberufliche Tätigkeit nach 5 Jahren (§ 62) 

 87000  Aufbauhilfe Beitrittsgebiet (§ 87) 
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07000   Beamtendienstzeit 

Rechtsgrundlage:  § 7 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  voll, bei Teilzeitbeschäftigung anteilmäßig; 

beinhaltet Beamtin und Beamter auf: Widerruf, Probe, Lebenszeit, Zeit 

und Richterin und Richter auf: Probe, Lebenszeit 

Anmerkung:  keine 

 

07051   Beurlaubung ohne Dienstbezüge 

Rechtsgrundlage:  § 7, §10 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  keine 

Anmerkung:  ggf. bei Teilzeitbeschäftigung Verwendung eines anderen 

Dienstzeitenschlüssels (z.B. 07000, vgl. FAQ - 4 zu Frage 4.5) 

 

07052   Elternzeit / Erziehungszeit 

Rechtsgrundlage:  § 7, §10 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  keine 

Anmerkung:  ggf. bei Teilzeitbeschäftigung Verwendung eines anderen 

Dienstzeitenschlüssels (z.B. 07000, vgl. FAQ - 4 zu Frage 4.4) 

 

07053   begrenzte Dienstfähigkeit 

Rechtsgrundlage:  § 7 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  anteilsmäßig, mindestens 2/3 

Anmerkung:  entsprechend dem Teilzeitfaktor, Eingaberegel bei   

   Teilzeitbeschäftigung (siehe Hilfen, Anlage 3 Bedienungsanleitung) 

 

09000   Berufsmäßiger und nicht berufsmäßiger Wehrdienst 

Rechtsgrundlage:  § 9 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  voll 

Anmerkung:  keine 

 

09002   Zivildienst 

Rechtsgrundlage:  § 9 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  voll 

Anmerkung:  keine 
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10010   Privatrechtliches Arbeitsverhältnis im öffentlichen Dienst 

Rechtsgrundlage:  § 10 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  voll, bei Teilzeitbeschäftigung anteilmäßig 

Anmerkung:  programmseitige Begrenzung auf 5 Jahre bei Beamtenbegründungs- 

datum ab 01.01.2019; Anerkennung als Vordienstzeit notwendig, von 

Amts wegen spätestens bei Versetzung in den Ruhestand 

 

12010   Vorgeschriebene Ausbildung 

Rechtsgrundlage:  § 12 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  voll, bei Teilzeitbeschäftigung anteilmäßig 

Anmerkung:  Anerkennung als Vordienstzeit notwendig, von Amts wegen spätestens 

bei Versetzung in den Ruhestand 

 

12020   Vorgeschriebene hauptberufliche Tätigkeit 

Rechtsgrundlage:  § 12 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  voll, bei Teilzeitbeschäftigung anteilmäßig 

Anmerkung:  Anerkennung als Vordienstzeit notwendig, von Amts wegen spätestens 

bei Versetzung in den Ruhestand 

 

12030   Fach- / Hochschulausbildung 

Rechtsgrundlage:  § 12 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  voll, bei Teilzeitbeschäftigung anteilmäßig 

Anmerkung:  programmseitige Begrenzung auf 3 Jahre (1095 Tage); Anerkennung 

als Vordienstzeit notwendig, von Amts wegen spätestens bei 

Versetzung in den Ruhestand 

 

12040   Förderliche Zeiten Vollzugsdienst 

Rechtsgrundlage:  § 12 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  voll, bei Teilzeitbeschäftigung anteilmäßig 

Anmerkung:  programmseitige Begrenzung auf 5 Jahre (1825 Tage) für Ausbildung 

   und hauptberufliche Tätigkeit; Anerkennung als Vordienstzeit 

   notwendig, von Amts wegen spätestens bei Versetzung in den 

   Ruhestand (vgl. FAQ - 4 zu Frage 4.6) 
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62010   Professur: Mitglied Lehrkörper Hochschule 

Rechtsgrundlage:  § 62 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  voll, bei Teilzeitbeschäftigung anteilmäßig 

Anmerkung:  nur nach Habilitation; Anerkennung als Vordienstzeit notwendig, von 

Amts wegen spätestens bei Versetzung in den Ruhestand 

 

62020   Professur: Promotionszeit 

Rechtsgrundlage:   §62 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  voll, bei Teilzeitbeschäftigung anteilmäßig 

Anmerkung:  programmseitige Begrenzung auf 2 Jahre (730 Tage); 

Anerkennung als Vordienstzeit notwendig, von Amts wegen spätestens 

bei Versetzung in den Ruhestand 

 

62030   Professur: Habilitationszeit/Juniorprofessur 

Rechtsgrundlage:  § 62 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  voll, bei Teilzeitbeschäftigung anteilmäßig 

Anmerkung:  programmseitige Begrenzung auf 3 Jahre (1095 Tage); Anerkennung 

   als Vordienstzeit notwendig, von Amts wegen spätestens bei  

   Versetzung in den Ruhestand 

 

62041   Professur (FH): hauptberufliche Tätigkeit  

Rechtsgrundlage:  § 62 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  voll, bei Teilzeitbeschäftigung anteilmäßig 

Anmerkung:  programmseitige Begrenzung auf 10 Jahre (3650 Tage); 

   Gesamtbegrenzung mit DZS 62042 und DZS 62043 auf höchstens 

   10 Jahre; Anerkennung als Vordienstzeit notwendig, von Amts wegen 

   spätestens bei Versetzung in den Ruhestand 

 

62042   Professur: hauptberufliche Tätigkeit bis 5 Jahre  

Rechtsgrundlage:  § 62 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  voll, bei Teilzeitbeschäftigung anteilmäßig 

Anmerkung:  programmseitige Begrenzung auf 5 (1825 Tage) Jahre; 

   Gesamtbegrenzung mit DZS 62041 und DZS 62043 auf höchstens 10 

   Jahre (3650 Tage); Anerkennung als Vordienstzeit notwendig, von Amts 
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   wegen spätesten bei Versetzung in den Ruhestand 

 

62043   Professur: hauptberufliche Tätigkeit nach 5 Jahren  

Rechtsgrundlage:  § 62 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  zur Hälfte 

Anmerkung:  programmseitige Gesamtbegrenzung mit DZS 62041 und DZS 62042 

auf höchstens 10 Jahre (3650 Tage); Anerkennung als Vordienstzeit 

   notwendig von Amts wegen spätestens bei Versetzung in den 

   Ruhestand 

 

87000   Aufbauhilfe Beitrittsgebiet 

Rechtsgrundlage:  § 87 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  doppelt, bei weniger als 1 Jahr nur einfach 

Anmerkung:  Beginn und Ende im Zeitraum vom 03.10.1990 bis 31.12.1995 und 

Anerkennung muss vorliegen; Ausweisung automatisch mit Auswahl 

des Dienstzeitenschlüssels, Eingaberegel bei Teilzeitbeschäftigung 

   (siehe Anlage 4 Bedienungsanleitung) 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

14011   Zurechnungszeit (kein auswahlfähiger Dienstzeitenschlüssel) 

Rechtsgrundlage:  § 14 SächsBeamtVG 

Berücksichtigung:  bei Dienstunfähigkeit, Aufrechnung auf ruhegehaltsfähige Dienstzeit mit 

Anrechnungsfaktor 2/3 

Anmerkung:  Ruhestand bis zum Ende des Monats, in dem das 60. Lebensjahr 

vollendet wird. Die Dienstzeit wird mit dem Faktor 2/3 angerechnet. 

Ausweisung automatisch mit Wahl des Ruhestandsgrundes 

Dienstunfähigkeit. 

 

 


